Willkommen im Blindenheim

Gerne überreichen wir Ihnen diese Wegleitung. Sie hilft, den Heimeintritt zu planen und Sie mit dem Wohnen im Heim vertraut zu machen.

Es ist unsere Bestreben, Ihnen im Blindenheim einen angenehmen Alltag in einer Atmosphäre von Unabhängigkeit, Geborgenheit und Sicherheit zu bieten. Die gegenseitige Achtung und Rücksichtsnahme sind die Grundlagen für ein entspanntes Zusammenleben im Heim. Wir bitten Sie deshalb, die wenigen Richtlinien in dieser Wegleitung zu beachten. Am Schluss haben wir noch einige Regeln für den Umgang mit sehbehinderten und blinden Menschen beigefügt. Diese Grundsätze wurden von einer Arbeitsgruppe bestehend aus BewohnerInnen und aus MitarbeiterInnen zusammengestellt. 
Die MitarbeiterInnen, die Heimleitung und der Stiftungsrat wünschen Ihnen, dass Sie sich im Blindenheim wohl und zuhause fühlen.

Blindenheim Basel, im September 2008 
Die Informationsschrift „Willkommen im Blindenheim“

ist auf Wunsch auch auf Diskette, Kassette und in 
Brailleschrift erhältlich.

Die Wegleitung „Willkommen im Blindenheim“ wurde am 6. Februar 2003 vom Stiftungsratsausschuss und am 11. Februar 2003 von der Heimleitung genehmigt. 

Nachführung
2008 
von der Heimleitung genehmigt am 19. Aug. 2008 
Für BewohnerInnen im Mietverhältnis gilt weiterhin die Version von Februar 2003. 
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Kurzinformation Blindenheim Basel

Trägerschaft:
Stiftung der GGG, Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel

Gründung:
1898

Haus Kohlenberg-
62 Einzelzimmer.
gasse 20:
Jedes Zimmer verfügt über eine eigene Nasszelle mit Dusche, Lavabo und WC sowie über einen Telefon-, Radio- und Kabelfernsehanschluss; ohne Balkon und ohne Kochgelegenheit. 
Auf zwei Stockwerken befindet sich ein Gemeinschaftsraum mit TV (teilweise) und Einbauküche (Kochgelegenheit). 
Allen BewohnerInnen stehen die bediente Cafeteria im Erdgeschoss, der Garten, das beheizte Hallenschwimmbad und die Dachterrasse zur Verfügung. 
Die Räume des Dachgeschosses werden von der Aktivierungstherapie belegt.

Haus Steinen- 
34 Einzimmer- und 10 Zweizimmerwohnungen.
graben 75:
Jede Wohnung verfügt über eine Nasszelle mit Dusche, Lavabo und WC, über ein separates Entrée, über eine Küche (Benützung gegen Aufpreis), einen Balkon und ein Kellerabteil (nur für Daueraufenthalter) sowie über einen Telefon-, Radio- und Kabelfernsehanschluss. 
Im Erdgeschoss befindet sich der gemeinsam benutzbare Waschsalon.

Werkstätten:
In unseren angeschlossenen Werkstätten 
-   Sesselflechterei
-   Korberei
-   Bürstenmacherei
bieten wir speziell eingerichtete Arbeitsplätze an, die sich für den Einsatz von sehbehinderten Personen eignen. Es sind auch Ausbildungen und Umschulungen möglich.
Die Werkstätten werden von speziell geschulten MitarbeiterInnen geleitet und betreut.
Gästezimmer:
Für Kurzaufenthalte oder BesucherInnen.
Aktivierungstherapie:
im Haus

Physiotherapie:
im Haus

Weitere Dienstleistungen im Haus:
Coiffeuse und Pedicure 

Stiftungsrat:
Präsident: Heinz Boller, Sandreuterweg 8,

4125 Riehen, Tel. 061 643 18 00
Vize- Präsident: Bruno Hiltmann, Hinterbergweg 8, 4153 Reinach, Tel. 061 711 07 23
MitarbeiterInnen:
ca. 80, davon ca. 40 TeilzeitmitarbeiterInnen.
Heimleitung:

Heimleiter:
Jürg Utzinger
Leiterin Wohnheim: 
Antoinette Burkhalter
Leiter Werkstätten:
Frank Gick
Leiterin Hauswirtschaft:
Brigitte Thürnagel
Leiter Administration:
Andreas Freiermuth
Leiter Qualitätsmanagement:
a.i. Jürg Utzinger
Ombudsstellen:

Für BewohnerInnen im AHV-Alter:

Ombudsstelle für Altersfragen, Rümelinsplatz 14, 4001 Basel, 

Telefon 061 269 80 98 

Für BewohnerInnen im IV-Alter: 

Zentralsekretär der GGG, Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel,

Telefon 061 269 97 97 

Adresse
Ihre Adresse im Heim lautet:
(Name, Vorname)


(Name, Vorname)
Blindenheim Basel


Blindenheim Basel
Kohlenberggasse 20/(Zimmernr.)

Steinengraben 75/(Whg.nr.)
4051 Basel


4051 Basel
Akten, Akteneinsicht, Datenschutz
Ihre persönlichen Angaben und Informationen sowie Gesprächsnotizen werden in einem persönlichen Dossier aufbewahrt; bei Pflege- oder Be​treuungsabhängigkeit führen wir zudem eine Pflegeplanung (Kardex). Diese Daten sind ausschliesslich für die Erfüllung unsere Betreuungsaufgabe bestimmt und werden ohne Ihre Zustimmung nicht weitergeleitet. 
Sie oder eine Person Ihres Vertrauens haben jederzeit das Recht, Ihre persönlichen Akten bei der Heimleitung einzusehen. 

Anregungen, Wünsche

Wir setzen uns zum Ziel, Ihnen den Alltag möglichst angenehm zu ge​stalten. Deshalb sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie der Heimleitung Ihre Wünsche und Ihre Anliegen mitteilen. 

Im Erdgeschoss links des Getränkeautomaten befindet sich der Briefkas​ten „Mini Meinig“, wo Sie - allenfalls auch anonym - Ihre Wünsche und Anregungen deponieren können.
Arzt

Die Arztwahl ist grundsätzlich frei; Sie können sich weiterhin durch Ihren vertrauten Hausarzt behandeln lassen. Auf Wunsch vermittelt Ihnen die Leiterin Wohnheim den Kontakt zu einer Ärztin bzw. zu einem Arzt. 
Aussprache der BewohnerInnen
Am ersten Dienstag jeden Monats findet ein Gesprächsforum statt. Dabei werden Informationen der Heimleitung bekannt gegeben und Anregun​gen der HeimbewohnerInnen diskutiert.

Beschwerden, Beschwerdeinstanzen
Scheuen Sie sich nicht, der Heimleitung zu melden, wenn Sie etwas stört oder wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. 
Sollten Sie mit einem Entscheid der Heimleitung nicht einverstanden sein, steht Ihnen der ordentliche Beschwerdeweg der Stiftung offen: Wenden Sie sich an den Präsidenten des Stiftungsrats oder an 

· den Zentralsekretär der GGG (BewohnerInnen im IV-Alter)
· die Ombudsstelle für Altersfragen (BewohnerInnen im AHV-Alter)
Adressen siehe vorne.

Besuche
Selbstverständlich dürfen Sie jederzeit Besuche empfangen. Für Über​nachtungen Ihrer BesucherInnen stellen wir gerne ein Gästezimmer zur Verfügung. Wenn Gäste in Ihrem Zimmer übernachten, ist aus versiche​rungstechnischen Gründen und wegen der Sicherheit eine Anmeldung bei der Heimleitung (allenfalls bei der Nachtwache) unbedingt erforder​lich. Die Preise für Übernachtungen von Gästen finden Sie auf der Preisliste Nebenkosten. 
Beachten Sie, dass Ihre Gäste Rücksicht auf die MitbewohnerInnen nehmen und sich an die Regeln des Hauses halten.
Blindenführhunde
Blindenführhunde sind willkommen. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, falls Sie einen Führhund besitzen oder wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen zugesprochen bekommen.

Führen Sie in den öffentlichen Räumen des Heims Ihren Hund an der Leine und benützen Sie im Speisesaal die entsprechenden Plätze. Bei Regen und Schnee bitten wir Sie, Ihren Hund am Eingang zu trocknen.
Brandschutz, Sicherheit

Helfen Sie mit, Unfälle und Brände zu verhüten!

Besondere Vorsicht ist mit defekten elektrischen Geräten geboten; ziehen Sie im Zweifelsfall die Heimleitung zu Rate. Die Benützung von Heizkissen, Tauchsiedern, Kochplatten u.a. ohne automatische Aus​schaltvorrichtung in den Zimmern oder den Wohnungen ist gefährlich und deshalb untersagt.

Unsere Häuser sind mit Rauchmeldern ausgerüstet. Bitte denken Sie daran, dass bei intensiver Rauchentwicklung der Alarm ausgelöst wird. Das unnötige Ausrücken der Feuerwehr wird den unachtsam handelnden VerursacherInnen in Rechnung gestellt. 

Kerzen und Rauchstäbchen dürfen nur angezündet werden, wenn alle Sicherheitsmassnahmen eingehalten werden: stabiler und feuerfester Kerzenständer, Abstände einhalten, beim Weggehen Kerzen und Rau​cherstäbchen auslöschen.
Cafeteria und Garten
In unserer öffentlichen, rauchfreien Cafeteria werden Sie während den angegebenen Zeiten bedient. Für die übrigen Zeiten steht Ihnen ein Automat zur Verfügung.

Diät
Diäten und Schonkost nach ärztlicher Verordnung servieren wir Ihnen zuschlagsfrei. Besprechen Sie Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ein​schränkungen mit der Leiterin Wohnheim.
Drogen

Illegale Drogen sind nicht erlaubt. Der Handel mit Drogen führt zum sofortigen Ausschluss aus der Institution.

Einkäufe in unserem Laden

In unserem Laden geniessen Sie auf allen Produkten einen Rabatt von 20 %. 

Eintritt ins Heim

Sprechen Sie bitte mit der Leiterin Wohnheim ab, wann Sie eintreten und Ihr Zimmer bzw. Ihre Wohnung übernehmen möchten. Treten Sie, wenn immer möglich, während den Bürozeiten ein.
Eintrittsdokumente

Wir bitten Sie, vor Ihrem Eintritt unserer Administration das ausgefüllte Personalienblatt und die Kopien des Niederlassungsscheins Ihres offiziellen Wohnsitzes und des Ausweises der Krankenkasse abzugeben. Teilen Sie uns bitte auch mit, ob Sie Renten und/oder Hilflosenentschädigung (HE) beziehen. 
Die vom Haus- und vom Augenarzt ausgefüllten Arztformulare sollten Sie uns eine Woche vor dem Eintritt ausgefüllt zustellen. 

Die Anmeldung bei den Einwohnerdiensten Basel-Stadt müssen Sie spätestens nach vierzehn Tagen gemacht haben.
Essen

In der Tagespauschale sind drei Mahlzeiten inbegriffen. Am Mittag können Sie zwischen dem Menu, dem Wochenhit, dem Fitnessteller oder dem Salatteller wählen. Beim Nachtessen gibt es ebenfalls Wahlmöglichkeiten. 
Für An- und Abmeldung wählen Sie am Telefon intern 816. 

Der Menu-Wochenplan sowie das Tagesmenu hängen in Schwarz- und Brailleschrift am Anschlagbrett beim Speisesaaleingang. Zudem können Sie ihn am Telefon intern 380 (von extern 061 225 58 14) abhören. 
Es besteht die Möglichkeit, am Vortag (bis spätestens um 18.00 Uhr) anstelle eines Mittagessens ein Lunchpaket zu bestellen.
Essenszeiten
Frühstück 
zwischen 06.30 und 09.30 Uhr 

(Wochenende und Feiertage ab 07.30 Uhr) 
Mittagessen
zwischen 11.45 und 12.45 Uhr 

Nachtessen
zwischen 17.45 und 18.45 Uhr 

Ausnahmen sind mit der Küche (Tel. intern 816) abzusprechen.
Finanzielles

Bei finanziellen Fragen steht Ihnen der Heimleiter gerne zur Verfügung. Formulare für die Beantragung von Hilflosenentschädigung, Ergänzungs​leistung u.a. können wir Ihnen zur Verfügung stellen. Beim Ausfüllen sind wir behilflich; grössere Mandate oder Beistandschaften können wir aller​dings nicht übernehmen. Eine diskrete Bearbeitung ist garantiert. 

Auf Wunsch erledigen wir den einfachen Zahlungsverkehr für Sie. Eben​so besteht die Möglichkeit, Ihr Taschengeld über unsere Buchhaltung zu verwalten.
Freizeit
Wir orientieren Sie regelmässig über mögliche Freizeitangebote, auch über Telefonnummer intern 381. An der Aussprache der BewohnerInnen haben Sie die Möglichkeit, mit Wünschen und eigenen Ideen das Frei​zeitangebot zu beeinflussen. Zudem können Sie Ihre Ideen im Brief​kasten „Mini Meinig“ deponieren.

Hallenbad
Unser Hallenbad im 1. Untergeschoss steht Ihnen zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, externe BegleiterInnen mitzunehmen. Bitte be​achten Sie die angeschlagene BenützerInnenordnung. Sie baden im unbeaufsichtigten Hallenbad auf eigenes Risiko; aus Sicherheitsgründen dürfen Sie sich nicht allein im Hallenbad aufhalten. Bei Unfällen und Diebstähle übernehmen wir keine Haftung. Fragen Sie die Heimleitung, wenn Sie mit einer betreuten Gruppe baden möchten.

Haustiere
Möchten Sie Ihr liebgewordenes Haustier mit ins Heim nehmen, bitten wir Sie, dies mit der Heimleitung abzusprechen. Grundsätzlich können nur Haustiere akzeptiert werden, die
· artgerecht gehalten und betreut werden, 

· stubenrein sind,

· im Zimmer bzw. Wohnung bleiben und MitbewohnerInnen nicht stören und
· im Fall Ihrer Abwesenheit oder bei Unpässlichkeit von Angehörigen betreut werden.

Hygiene

Ihr Zimmer bzw. Ihre Wohnung ist Ihr persönlicher Lebensraum, und wir respektieren selbstverständlich Ihre Privatsphäre. Allerdings erwarten wir, dass Sie zu den Möbeln und Einrichtungen Sorge tragen und das Zimmer in Ordnung halten. Lassen Sie bitte keine Schmutzwäsche, Lebensmittel oder verderbliche Waren herumliegen.

Wenn Sie Hilfe bei Ihrer Körperpflege oder beim Duschen brauchen, be​sprechen Sie Ihre Bedürfnisse mit der Leiterin Wohnheim oder mit der Leiterin Pflege und Betreuung.
Informationstelefon

Auf Telefonnummer intern 381 (von extern 061 225 56 00) hören Sie ein Tonband, das Sie über die wichtigsten Neuigkeiten und Anlässe im Heim informiert.
Kehricht

In beiden Häusern wird der Kehricht durch die Hauswirtschaft entsorgt. Leerglas, Batterien und Kleider werden getrennt abgeholt. Deponieren Sie Altpapier in entsprechenden Ständern im Aufenthaltsraum. Bitte lassen Sie in den allgemeinen Räumen wie auch auf dem Dach und im Garten keine Abfälle und Zigarettenstummel liegen. 
Kleider
Das Abändern privater Kleidungsstücke führen wir selbst nicht durch, sondern geben auf Ihre Kosten solche Aufträge an externe Stellen zur Ausführung weiter. Dies wird mit Ihnen im Voraus abgesprochen.

Flickarbeiten an Kleidern werden nach Aufwand verrechnet.
Kleidungsstücke, die Sie nicht mehr anziehen, werden von der Hauswirt​schaft für die Altkleidersammlung abgeholt. Sie müssen sauber und ganz sein.
Krankheit und Unwohlsein
Wenn Sie sich nicht wohl oder krank fühlen, melden Sie sich beim Pflegeteam, 1. Stock, Kohlenberggasse 20, oder über Telefon intern 711 (Tag und Nacht).
Kühlschrank
Gegen eine monatliche Gebühr stellen wir Ihnen einen Kühlschrank zur Verfügung.
Medikamente
Für die Medikamentenabgabe und -besorgung setzen Sie sich mit unse​rem Pflegepersonal in Verbindung. Für BewohnerInnen, die dauernd Pflege und Betreuung benötigen, übernimmt unser Pflegepersonal in der Regel die Bestellung, Lagerung und Verabreichung der Medikamente.
Minderjährige

Das Mindestalter für die Aufnahme ist sechzehn Jahre. Jüngere Heim​bewohnerInnen werden nur in Begleitung einer erwachsenen Person aufgenommen.
HeimbewohnerInnen, die noch nicht mündig (d. h. 18 Jahre alt) sind, be​trachten wir als urteilsfähige Menschen, welche für die Konsequenzen ihres Handelns jederzeit selbst verantwortlich sind. Ihre Eltern nehmen zur Kenntnis, dass das Blindenheim keine Funktionen der elterlichen Gewalt übernehmen kann. 

Mitwirkung und Mitbestimmung

Soweit wie möglich lassen wir Sie an der Gestaltung des Heimalltags mitwirken. Am BewohnerInnenforum haben Sie die Möglichkeit, Wünsche von allgemeinem Interesse in die Diskussion einzubringen. Selbstverständlich können Sie sich auch jederzeit an die Heimleitung wenden. Zudem steht Ihnen unser Briefkasten „Mini Meinig“ zur Ver​fügung.

Mobiliar, Einrichtungsgegenstände

Eigentlich ist es selbstverständlich - aber trotzdem bitten wir Sie aus​drücklich, zu den Möbeln und den Einrichtungsgegenständen des Blindenheims Sorge zu tragen.
Für Schäden an privaten Möbeln und privaten Einrichtungsgegenstän​den übernehmen wir keine Haftung. Bitte stellen Sie keine eigenen Möbel oder Einrichtungsgegenstände in die Gänge oder in die allgemein zugänglichen Räume. 

Nachtruhe

Wir bitten Sie und Ihre BesucherInnen, auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Stellen Sie Ihren PC, Ihr TV- Gerät, Ihr Radio und Ihre Stereo​anlage auf Zimmerlautstärke ein oder benützen Sie Kopfhörer. Aus Rücksicht auf Ihre MitbewohnerInnen sind ab 22.00 Uhr Ruhestörungen (u.a. auch Musizieren) zu unterlassen.

Notfall
Wenn Sie in Ihrem Zimmer bzw. Ihrer Wohnung in eine Notsituation geraten und Hilfe benötigen, wählen Sie Telefon intern 711 (Tag und Nacht). 

Pensionsvertrag
Personen, die in ein Zimmer oder eine Wohnung einziehen und die Leistungen des Heims in Anspruch nehmen, erhalten vor dem Eintritt einen Pensionsvertrag. Die Pflichten und Rechte sowie die angebotenen Leistungen sind im Vertrag und dessen Anhang aufgeführt.
Die Kündigung des Pensionsvertrags von HeimbewohnerInnen durch die Heimleitung wird in schwerwiegenden Fällen bzw. bei gravierenden Vergehen gegen Gesetze oder Heimordnung und in folgenden Fällen zwingend ausgesprochen:

· Drogenhandel

· sexuelle Belästigung

· Gewaltanwendung gegenüber HeimbewohnerInnen, MitarbeiterInnen und BesucherInnen
· Verweigerung von ärztlich angeordneten Pflegemassnahmen nach wirkungsloser Aussprache HeimbewohnerIn – Arzt – Heimleitung

· Verstösse gegen die Heimordnung nach mindestens einmaliger schriftlicher Verwarnung


Entlassenen HeimbewohnerInnen steht der ordentliche Beschwerdeweg der Stiftung offen.

Postausgang 
Im Windfang Kohlenberggasse 20 innerhalb der Telefonkabine befindet sich ein Briefkasten der Post, der regelmässig geleert wird. Kassetten der Hörbücherei geben Sie bitte am Empfangsschalter ab.

Posteingang
Im Erdgeschoss beider Häuser befindet sich Ihr persönlicher Briefkasten, den Sie mit Ihrem Zimmer-/Wohnungsschlüssel öffnen können.

Rauchen
Das Rauchen ist nur im eigenen Zimmer bzw. Wohnung erlaubt. Die Heimleitung behält sich weitere Einschränkungen vor, wenn die Sicherheit dies erfordert. 
Beachten Sie, dass durch intensives Rauchen der Feueralarm ausgelöst wird. Lüften Sie daher Ihr Zimmer regelmässig (siehe auch Brandschutz, Sicherheit).

Kosten für Renovierungsarbeiten im Zimmer oder in der Wohnung, die durch Rauchen verursacht werden, gehen zu Ihren Lasten.
Reparaturen

Melden Sie der Heimleitung, wenn etwas in ihrem Zimmer bzw. in Ihrer Wohnung defekt ist. Reparaturkosten für Schäden, die mutwillig oder grobfahrlässig verursacht wurden, stellen wir den VerursacherInnen in Rechnung. 

Reparaturen an Ihren privaten Gegenständen werden in der Regel nicht von unserem Hausdienst ausgeführt. Die Hauswarte können Sie aber beraten. Leistungen, die nicht im Vertrag aufgeführt sind, werden von unserem Hausdienstpersonal nach Aufwand verrechnet.
Schlüssel
Bei Eintritt erhalten Sie einen Schlüssel gegen Quittung. Sagen Sie es der Heimleitung, wenn Sie mehr Schlüssel benötigen. Jeder Schlüssel​verlust ist umgehend der Heimleitung zu melden. Ersatzschlüssel für verlorene oder defekte Schlüssel werden Ihnen in Rechnung gestellt.
Seelsorge, Gottesdienst

Im Saal 1. Stock findet einmal pro Monat ein interkonfessioneller Gottes​dienst statt. 

Wünschen Sie den Kontakt zu einer/m SeelsorgerIn, melden Sie sich bitte bei der Heimleitung, in Notfällen beim Pflegepersonal. 

Telefon
In Ihrem Zimmer bzw. in Ihrer Wohnung besteht ein Telefonanschluss. Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen einen Telefonapparat und ein Voice-Mail (Telefonbeantworter) gegen eine monatliche Mietgebühr zur Verfügung. Die Gesprächsgebühren werden Ihnen ohne Zuschlag monatlich weiterverrechnet. Bitte begleichen Sie diese fristgerecht, denn bei ausstehenden Telefonrechnungen sperren wir den Anschluss. 

Der Anschluss eines FAX-Gerätes oder eines analogen Modems ist möglich. Fragen Sie die Heimleitung wegen der Details. Wenn Sie einen privaten Telefonapparat installieren wollen, informieren wir Sie gerne über die technischen Details. 

An- und Abmeldungen von Anschlüssen sowie Störungen sind der Heimleitung (und nicht der Swisscom) zu melden.
Jedes Zimmer bzw. jede Wohnung verfügt über eine Direktnummer. Bei der Wahl einer externen Rufnummer wählen Sie zuerst die Null. Im internen Netz können Sie kostenlos telefonieren.

Beim Eingang Kohlenberggasse 20 befindet sich eine öffentliche Tele​fonkabine.

Versicherungen
Vor dem Heimeintritt müssen Sie mindestens eine Kranken- und Unfall​versicherung abgeschlossen haben. Die Grundversicherung für Arzt, Arznei und Spitalbehandlung ist in der Schweiz obligatorisch. 

Das Blindenheim Basel hat für diejenigen BewohnerInnen, die dauerhaft im Heim leben, eine obligatorische kollektive Privathaftpflicht- und Haus​ratversicherung abgeschlossen. Die sehr günstigen Prämien gehen zu Lasten der BewohnerInnen. Ihre bisherige Privathaftpflicht- und Haus​ratversicherung können Sie beim definitiven Eintritt ins Heim kündigen, auch wenn der Vertrag noch weiterläuft. Die Heimleitung berät Sie und ist Ihnen gerne behilflich.
BewohnerInnen, die vorübergehend im Heim wohnen (z. B. Schüler​Innen mit einer IV-Verfügung) sind verpflichtet, eine eigene Privathaft​pflicht- und allenfalls eine Hausratversicherung abzuschliessen. 

Wäsche
Ihre persönliche Wäsche können Sie uns zum Waschen in der eigenen Wäscherei übergeben. Voraussetzung ist, dass alle Wäschestücke mit Ihrem Namen versehen sind. Wäschenämeli können Sie durch uns be​stellen und annähen lassen (Kosten siehe Tarif Nebenleistungen). 
Wünschen Sie selber zu waschen, steht Ihnen eine Waschmaschine zur Verfügung; melden Sie sich bei der Heimleitung.
Bitte waschen Sie keine grösseren Wäschestücke im Lavabo.

Wertsachen

In Ihrem Zimmer/Ihrer Wohnung befindet sich ein kleiner Tresor, den Sie mit einem Code öffnen können, den nur Sie allein kennen. Bitte bewah​ren Sie darin nur Wertsachen in bescheidenem Umfang auf; grössere Geldbeträge oder wertvolle Schmuckstücke gehören auf die Bank. Für den Verlust von Geld oder Wertgegenständen aus Ihrem Zimmer bzw. Ihrer Wohnung übernehmen wir keine Haftung.

Zimmermobiliar 

Ihr Zimmer stellen wir Ihnen möbliert zur Verfügung. Sie haben die Mög​lichkeit, die Einrichtung mit eigenen Möbeln zu ergänzen. Besprechen Sie aber bitte Ihre Vorstellungen mit der Leiterin Wohnheim. Im Heim können keine Möbel eingestellt werden.
Zuwendungen und Geschenke an das Personal

Es ist die Aufgabe unserer MitarbeiterInnen, Dienstleistungen zum Wohle der HeimbewohnerInnen zu erbringen, und sie werden dafür entlöhnt. Es ist dem Personal nicht erlaubt, persönliche Zuwendungen und Geschenke anzunehmen. 

Wenn sie gerne etwas für die MitarbeiterInnen spenden möchten, freuen wir uns darüber und bitten Sie, die gemeinsame Personalkasse zu be​rücksichtigen. 
Preise Nebenleistungen 2008
Die folgenden Leistungen des Blindenheims Basel sind im Pensionspreis nicht inbegriffen und werden zusätzlich verrechnet:

Gästezimmer, mit Frühstück, eine Person pro Nacht
Fr. 
75.--

Gästezimmer, mit Frühstück, zwei Personen pro Nacht
Fr. 
110.--

Übernachtung eines Gastes in Ihrem Zimmer, mit Frühstück,
Fr.
30.--

pro Person und Nacht

Zimmerservice bei Krankheit, pro Mahlzeit
Fr. 
2.--

individuell bestellte Getränke und Esswaren, gemäss Preis-

liste der Cafeteria

Nämeli für Wäsche annähen, pro Stück
Fr.
1.--

Wäsche reparieren, Ausbessern und Abändern von 

Kleidern, pro Stunde
Fr.
50.--

Chemische Reinigung von Kleidungsstücken
nach Aufwand

Benutzung der Küche (im Steinengraben 75) pro Monat
Fr. 
20.--

Kühlschrank mieten (im Zimmer) pro Monat
Fr.
10.--

Coiffeur
nach Aufwand

Pedicure
nach Aufwand

Feuerwehr- Fehlalarm nach Aufwand 

ca. Fr. 1’500.-!
Schlussreinigung Zimmer, nach Aufwand, pro Stunde
Fr.
50.--

Mithilfe beim Zügeln, Entsorgung von Möbeln, ausser-

ordentliche Fahrten etc., nach Aufwand, pro Stunde
Fr.
50.--

(Abfuhrgebühren und Fahrzeug- km zusätzlich)


ausserordentliche Fahrten mit einem Fahrzeug des Heims
Fr. 1.-/km

Kosten für ärztliche, zahnärztliche oder augenärztliche 
nach Tarmed

Betreuung und Medikamente

Abonnements- und Konzessionsgebühren von Radio, TV,
nach Tarif

Gesprächstaxen
Anbieter

Gebühr Telefonanschluss pro Monat
Fr.
16.-
Miete Telefonapparat pro Monat
Fr.
4.-

Miete Voice Mail pro Monat
Fr.
2.-
Zuschläge für grosse Zimmer und Wohnungen 2008
	
	Kohlenberggasse 20
	Steinengraben 75, 

1-Zimmer-Whg
	Steinengraben 75, 

2-Zimmer-Whg

	HB im 

AHV-Alter

	Miete Kühlschrank:

CHF 10.-/Monat

Zuschlag für grosses Zimmer: CHF 150.-/Monat für folgende Zimmer:

106 (21,9 m2)

214 (21,9m2)

314 (21,9 m2)

411 (21,9 m2)

410 (18,6 m2), Balkon

409 (20 m2), Balkon
	Standard: 
Küche geschlossen,

mit Keller

Benutzung der Küche: 
CHF 20.-/Monat
	Zuschlag für 2-Zimmer-Whg: CHF 180.-/Monat

Standard: 
Küche geschlossen,

mit Keller

Benutzung der Küche: 
CHF 20.-/Monat

	HB im 

IV-Alter
	
	
	

	SchülerInnen
	
	Standard: 
Küche geschlossen,

ohne Keller

Benutzung der Küche: 
CHF 20.-/Monat
Benutzung eines Kellers: CHF 15.-/Monat
	Zuschlag für 2-Zimmer-Whg: CHF 180.-/Monat

Standard: 
Küche geschlossen,

ohne Keller

Benutzung der Küche: 
CHF 20.-/Monat
Benutzung des Kellers: CHF 15.-/Monat


Verschiedene Verhaltensregeln für die MitarbeiterInnen im Umgang mit blinden und sehbehinderten BewohnerInnen:

Im Vorübergehen auf den Gängen, beim Eintreten in ein Zimmer, im Lift den eigenen Namen nennen. Wenn sich die Begegnenden gut kennen, braucht der eigene Name nicht genannt zu werden. Das „Wer bin ich?“-Spielchen aber auf alle Fälle unterlassen.

Beim Dazukommen oder Weggehen mitteilen, dass ich jetzt da bin, bzw. jetzt weg gehe. 

Während eines Gespräches mit einem/einer BewohnerIn nicht mit einer sehenden Person nonverbal kommunizieren.

Sagen wer sich nebenan und vis-à-vis befindet.

Das Wort „sehen“ darf benutzt werden.

Im Gespräch beschreiben, was man tut (z.B. ein Taschentuch aufheben und wegwerfen, das Kissen wieder zurechtrücken).

Nicht rennen, (besondere Aufmerksamkeit im Treppenhaus, es könnten Menschen hinter einer Türe stehen, die ich rassig öffne).  

Beim Führen den Ellenbogen geben, evtl. auf Wunsch sich einhängen lassen.

Die sehbehinderte oder blinde Person nie im Raum stehen lassen sondern bis zu einer Stelle geleiten, wo sie die Hand auf den Handlauf, Wand, Stuhl etc. legen kann.

Vor Treppen und Stufen kurz anhalten und sagen, ob es hinauf oder hinunter geht.

Zum Absitzen die Hand auf die Stuhllehne oder auf die Sitzfläche führen.

Gemeinschaftsräume (u. a. im Bezug auf die Möblierung) so verlassen, wie sie angetroffen wurden. Möblierungsänderungen mitteilen. (z.B. Infoband, am Mittagstisch) Schalter (Anmeldung) und Briefkästen frei zugänglich lassen. Putzgeräte aller Art und auch Rollatoren nicht in den Räumen und Gängen stehen lassen, dass sie für die BewohnerInnen eine Gefahr darstellen. 

Hilfe anbieten (fragen, nicht aufdrängen).

Türen, auch Schrank- und Balkontüren sowie Fenster ganz schliessen oder ganz offen halten. Während den Essenszeiten Schranktüren (im Speisesaal) geschlossen halten.

Eine neue oder nicht mehr vertraute Umgebung präzise erklären (z.B. Farben).

Im Zimmer, auf den Nachttisch, beim Essen im Speisesaal auf dem Tisch nur Dinge verschieben, wenn dies unbedingt nötig ist oder der/die BewohnerIn dies wünscht. 

Essen im Teller erklären nach der Uhr.

Taktvoll und diskret auf Flecken auf den Kleidern aufmerksam machen und Hilfe anbieten zum Säubern.

BewohnerInnen und ihren Umgang mit der Sehbehinderung nicht miteinander vergleichen.

Um die Privatsphäre zu wahren vor dem Betreten des Zimmers/der Wohnung anklopfen, Aufforderung abwarten, beim Eintreten sofort den eigenen Namen nennen. 

Der sehbehinderten Person helfen, die Sinne zu benutzen, tasten, spüren, hören, riechen, schmecken. 

Führhunde nie ablenken. Kein Schnalzen, Zurufen, Streicheln, Füttern!

Personen zuerst ansprechen, erst anschliessend unter Umständen anfassen.

Quelle: Blindenwohnheim Mühlehalde, Zürich

Einige Verhaltensregeln für die BewohnerInnen im Umgang mit dem Personal und den MitbewohnerInnen 

Schlechte Laune nicht am Personal auslassen. 

Wenn eine Angestellte das Essen reicht oder irgendeine andere Leistung erbringt, mit einem Dankeschön nicht geizen. Freundlichkeit und Anerkennung wirken sich motivierend aus. 

Etwas Geduld aufbringen und Verständnis dafür zeigen, dass nicht alle gleichzeitig bedient werden können. 

Falls es berechtigte Beanstandungen gibt, diese ruhig, sachlich und ohne Emotionen vorbringen. 

Hilfe, die man nicht braucht oder will, in anständigem Ton ablehnen; möglicherweise auch erklären weshalb.

Beim Eintreten in einen Raum oder Hinzutreten zu einer Gruppe sich verbal bemerkbar machen, damit alle wissen, wer neu da ist. 

Auch beim Weggehen sich verabschieden; blinde Personen sprechen nicht gerne zu leeren Plätzen. 

Sich im Haus mit der nötigen Vorsicht fortbewegen, damit man andere Personen nicht gefährdet.

Beim Weggehen vom Tisch (nach dem Essen im Speisesaal oder der Znüni-/Zvieripause in der Cafeteria) Stuhl zum Tisch stellen. Das Hineinrennen in den vorstehenden Stuhl ist unangenehm.

Den Umgang mit der Behinderung der BewohnerInnen nicht mit der eigenen Behinderung vergleichen. (Vorgeschichte unbekannt. Jeder Mensch geht anders damit um, auch spielt oft eine Mehrfachbehinderung eine Rolle.)
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